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Referat Recht, Abfall und Bodenschutz 

 

Allgemeine Hinweise zum Bodenschutz und Abfallrecht 

 

Bodenschutz 

 

Im Hinblick auf einen sparsamen und schonenden Umgang mit dem Boden (vgl. § 7 Bundes-

Bodenschutzgesetz - BBodSchG)1 sind folgende Hinweise zu beachten: 
 

 Nach § 202 Baugesetzbuch (BauGB)2 ist infolge der Baumaßnahmen abzutragender Oberboden 

(Mutterboden) zu Beginn der Bauarbeiten getrennt zu sichern, im nutzbaren Zustand zu erhalten 

und vor Vergeudung bzw. Vernichtung zu schützen. 

 

    Zur maximalen Beschränkung von Einwirkungen auf den Boden sind: 

 beim Umgang mit Betriebsstoffen geeignete Vorkehrungen zu treffen 

 Verdichtungen und Vernässungen des Bodens zu vermeiden 

 Überschüttungen mit Bodenaushub oder Fremdstoffen weitestgehend zu vermeiden 

 für die Errichtung zeitweiser Baustelleneinrichtungen, Lager-Arbeits-und Stellflächen auf 

bereits befestigte Flächen oder Bereiche zukünftiger Versiegelung zurückzugreifen. 

 

 Eine Vermischung verschiedener Bodenarten bzw. von Ober- und Unterboden muss vermieden 
werden.  

 Der Verbleib bzw. Wiederverwendung des Bodens auf dem Baugrundstück ist unter Vermeidung 

einer Vergeudung dem Abtransport vorzuziehen. Ist eine Verwertung des Erdaushubes nicht 

möglich, ist dieser nachweispflichtig einer hochwertigen Verwertung zuzuführen.  

 Weiterhin sind die Vorgaben des § 12 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 

(BBodSchV)4 zu beachten. Danach ist das Auf- und Einbringen von Materialien auf oder in eine 

durchwurzelbare Bodenschicht oder zur Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht nur 
zulässig, wenn dabei die Besorgnis des Entstehens schädlicher Bodenveränderungen nicht 

hervorgerufen wird. Deshalb hat gemäß § 12 Abs. 3 BBodSchV der Antragsteller vor dem Auf- 

und Einbringen die notwendigen Untersuchungen nach den Vorgaben in Anhang 1 BBodSchV 

durchzuführen oder zu veranlassen. 

 Gemäß § 13 Abs. 3 SächsKrWBodSchG sind bekannt gewordene oder verursachte nicht 

unerhebliche Bodenbelastungen durch den Verursacher, den Grundstückseigentümer oder den 

Inhaber der tatsächlichen Gewalt unverzüglich der zuständigen Behörde (i.d.R. ist das die untere 

Abfall- und Bodenschutzbehörde) anzuzeigen. Das Unterlassen dieser Anzeige ist gemäß § 22 

Abs. 1 SächsKrWBodSchG eine Ordnungswidrigkeit und kann nach § 22 Abs. 2 
SächsKrWBodSchG mit einer Geldbuße bis zu 50.000,00 EUR geahndet werden 

 Dauerhaft nicht mehr genutzte Flächen sind gemäß § 5 BBodSchG zu entsiegeln, wenn die 

Versiegelung im Widerspruch zu planungsrechtlichen Festlegungen steht. 

 

Abfallrecht 

 

 Bei der Entsorgung der im Rahmen der Realisierung und des Betriebes des Vorhabens 
anfallenden Abfälle sind die Vorgaben des KrWG und insbesondere der Verordnung über die 

Bewirtschaftung von gewerblichen Siedlungsabfällen und von bestimmten Bau- und 

Abbruchabfällen (Gewerbeabfallverordnung - GewAbfV)1 zu beachten.  

 Für die Entsorgung gefährlicher Abfälle entsprechend § 48 Kreislaufwirtschaftsgesetz 

(KrWG)3, für die nach § 50 Abs. 1 KrWG eine Nachweispflicht besteht, ist ein Nachweis gemäß 



Teil Zwei der Verordnung über die Nachweisführung bei der Entsorgung von Abfällen 

(Nachweisverordnung - NachweisV)4 zu führen. 

 Für den Umgang mit asbesthaltigen Abfällen gelten die Festlegungen nach LAGA Merkblatt 

„Entsorgung asbesthaltiger Abfälle“5 sowie der Technischen Regeln für Gefahrstoffe 519 

(TRGS 519)6. Diese Unterlagen sind in unserer Behörde einsehbar.  

 Bei der Entsorgung der im Rahmen der Bau- und Abbrucharbeiten anfallenden Holzabfälle sind 
die Vorgaben der Verordnung über Anforderungen an die Verwertung und Beseitigung von 

Altholz (Altholzverordnung - AltholzV)7 zu beachten.  

 Im Rahmen der Verwertung mineralischer Abfälle, die bei der Baumaßnahme anfallen oder bei 

der Baumaßnahme als Fremdmaterial eingesetzt werden sollen, sind zur Beurteilung der 

Schadlosigkeit der Verwertung folgende Merkblätter/Erlasse zu beachten: LAGA20, TR Boden 

und der Recyclingerlass des SMEKUL  

 Für die ordnungsgemäße Verwertung und Entsorgung der anfallenden Materialien ist der 

Bauherr bzw. Betreiber der Anlage verantwortlich. 

 Verstöße gegen die abfallrechtlichen Auflagen stellen eine Ordnungswidrigkeit nach § 69 Abs. 

1 und 2 KrWG dar. Die Ordnungswidrigkeit nach Abs. 1 kann mit einer Geldbuße bis zu 

100.000,00 EURO, die Ordnungswidrigkeit nach Abs. 2 mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00 

Euro geahndet werden.  

 Gemäß § 6 der Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Mittelsachsen8 (AWS) sind 

Eigentümer, Berechtigte oder Besitzer von Grundstücken im Landkreis, auf denen nach 

Maßgabe des § 17 KrWG überlassungspflichtige Abfälle aus privaten Haushaltungen und/oder 
aus anderen Herkunftsbereichen anfallen bzw. anfallen können, berechtigt und verpflichtet, 

ihre Grundstücke an die Abfallentsorgung des Landkreises entsprechend dieser Satzung 

anzuschließen. 

 


